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Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474) hat die 
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung als 
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I  ALLGEMEINES 
 
 

§ 1 
Ziel des Studiums und Zweck der Prüfung 

 
(1) Das Bachelorstudium Psychologie der Philosophischen Fakultät der RWTH soll den Studie-

renden breites Grundlagenwissen, Methoden und Theorien sowie für deren Anwendung not-
wendige Fertigkeiten vermitteln. Das Studium befähigt zum Erklären und Vorhersagen 
menschlichen Handelns und Erlebens. Damit verbunden ist schwerpunktmäßig die Anwen-
dung psychologischen Wissens und psychologischer Methoden in der Arbeitswelt. Damit 
qualifiziert der Bachelorstudiengang Psychologie seine Studierenden für eine Vielzahl von 
Berufen, bei denen es auf die Fähigkeit zur Recherche, Analyse, Intervention, Bewertung 
und verständlichen Darstellung von psychologischen Sachverhalten im Arbeitsleben an-
kommt. Es führt zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.).  

 
(2) Durch die Prüfungen im Bachelorstudiengang soll festgestellt werden, ob die Kandidatinnen 

bzw. Kandidaten das für die Berufspraxis erforderliche Grundlagen- und Anwendungswissen 
der Psychologie erworben haben.  

 
(3) Das Studium findet in der Regel in deutscher Sprache statt, in Ausnahmefällen können Ver-

anstaltungen in Englisch angeboten werden. Die Bachelorarbeit, Klausuren und mündliche 
Prüfungen werden in der Regel in deutscher, bei englischsprachigen Veranstaltungen in 
Englisch abgelegt.  

 
 

§ 2 
Akademischer Grad 

 
Bei erfolgreichem Abschluss des Bachelorstudiums verleiht die Philosophische Fakultät den aka-
demischen Grad eines Bachelor of Science RWTH Aachen University (B.Sc. RWTH). 
 
 

§ 3 
Zulassung zum Studium 

 
(1) Voraussetzung für das Bachelorstudium ist das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder 

einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine durch Rechtsvorschrift oder von der 
zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannte Vorbildung oder über vergleichba-
re Schulabschlüsse im Ausland. Zum Studium wird auch zugelassen, wer die Hochschulreife 
nicht nachweisen kann, aber die Zugangsprüfung gemäß § 12 bestanden hat und die sonsti-
gen Zugangsvoraussetzungen erfüllt. 

 
(2) Die ausreichende Beherrschung der deutschen Sprache ist von Studierenden, die ihre Stu-

dienqualifikation nicht an einer deutschen Einrichtung erworben haben, mit der Deutschen 
Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH, Niveaustufe 2 oder 3) oder dem TestDAF 
(Niveaustufe 4 in allen vier Prüfungsbereichen) oder äquivalentem Zertifikat nachzuweisen. 

 
(3) Das Studium kann wegen der Organisation des Studiums nur in einem Wintersemester auf-

genommen werden. 
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§ 4 
Regelstudienzeit, Studienumfang und Leistungspunkte 

 
(1) Die Regelstudienzeit beträgt sechs Semester einschließlich Ablegung aller Prüfungen und 

der Anfertigung der Bachelorarbeit gemäß § 18.  
 
(2) Das Studium der Psychologie im Bachelorstudiengang umfasst ohne die Bachelorarbeit ins-

gesamt 76 SWS, wobei 148 Leistungspunkte (Absatz 4) erworben werden. Mit der Bachelo-
rarbeit werden 12 Leistungspunkte erworben. Die Gewichtung der Teilleistungen erfolgt ent-
sprechend § 21 Abs. 2, Satz 2 und 3. Im Ergänzungsbereich des Studiums werden 10 SWS 
studiert, zudem wird ein mindestens sechswöchiges Praktikum absolviert. In den Modulen 
des Ergänzungsbereich werden 11 Leistungspunkte erworben (je 5 für die Ergänzungsmodu-
le nach § 5 Abs. 4 Nr. 1 und 2, 1 Kreditpunkt für die interdisziplinäre Studieneinheit nach § 5 
Abs. 4 Nr. 3). Durch Absolvieren des Praktikums werden 8 Leistungspunkte erworben. Durch 
die Tätigkeit als Versuchsperson im Umfang von 30 Stunden wird 1 weiterer Leistungspunkt 
erworben. Die Ergebnisse der Ergänzungsmodule nach § 5 Abs. 4 Nr. 1 und 2 gehen in die 
Gesamtnote ein.  

 
(3) Das Studium ist modular aufgebaut. Die einzelnen Module beinhalten die Vermittlung eines 

Stoffgebietes oder die Bearbeitung eines bestimmten stofflich abgegrenzten Themas und ei-
ne Beurteilung der Studienergebnisse durch eine Prüfung oder eine andere Form der Bewer-
tung. Das Studium enthält ohne Ergänzungsbereich und Bachelorarbeit insgesamt 14 Modu-
le. 

 
(4) Die in den einzelnen Modulen der Bachelorprüfung erbrachten Prüfungsleistungen werden 

gemäß § 21 bewertet und gehen mit Leistungspunkten (Credits) in die Gesamtnote ein. Cre-
dits werden nicht nur nach dem Umfang der Lehrveranstaltungen vergeben, sondern sollen 
eine Maßeinheit für den durch ein Modul verursachten Zeitaufwand der Studierenden für 
Vorbereitung, Nacharbeit und Prüfungen sein. Insgesamt werden im Bachelorstudium 180 
Leistungspunkte erworben.  

 
 

§ 5 
Aufbau des Studiums und Modularisierung 

 
(1) Im Bachelorstudium wird das Studium der Psychologie (Absatz 2) durch die Wahl von drei 

Themenmodulen (Absatz 3), das Studium im Ergänzungsbereich (Absatz 4) sowie das Ab-
solvieren eines mindestens sechswöchigen Praktikums (Absatz 8) und die Teilnahme an 30 
Versuchspersonenstunden (Absatz 9) ergänzt. Außerdem ist durch die Kandidatin bzw. den 
Kandidaten eine Bachelorarbeit (§ 18) anzufertigen. Der Umfang der Lehrveranstaltungen 
und die entsprechenden Inhalte sind der Anlage zu entnehmen. 

 
(2) Das Bachelorstudium des Faches Psychologie umfasst die 6 Basismodule „Grundlagen wis-

senschaftlich-psychologischen Arbeitens“, „Allgemeine und Biologische Psychologie (I)“, All-
gemeine Psychologie (II)“, „Sozialpsychologie“, „Entwicklungspsychologie“ und „Differentielle 
und Persönlichkeitspsychologie“.  Darüber hinaus sind die Anwendungsmodule „Arbeits- und 
Organisationspsychologie“ und „Empirische Forschung in Anwendungsfeldern“ sowie die 3 
Methodenmodule „Statistik und Experimentalpsychologisches Praktikum“, „Grundlagen der 
Diagnostik“ und „Versuchsplanung und Forschungsmethoden“ zu studieren.  

 
(3) Im Rahmen der drei auszuwählenden Themenmodule werden mit dem menschlichen Erle-

ben und Verhalten in Zusammenhang stehende Inhalte anderer Fachdisziplinen behandelt. 
Die Studierenden erhalten Einblicke in die Erkenntnisgegenstände der gewählten Fächer, 
deren erkenntnisgenerierende Methodiken sowie ggf. deren praktische Anwendung.  
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Dabei sind folgende Fächer kombinierbar: 
 

- Marketing 
- Recht 
- Unternehmensführung und Finanzdienstleistung  
- Arbeitswissenschaft 
- Angewandte Geographie 
- Neuropsychologie 
- Physiologie und Neurobiologie 
- Psychoakustik  
- Soziologie 
- Sprach- und Kommunikationswissenschaft 

 
(4) Der Ergänzungsbereich des Bachelorstudiums besteht aus den Bereichen: 
 

1. Präsentation, Rhetorik, Kommunikation 
2. Fremdsprachen: wahlweise Englisch für Fortgeschrittene oder Grundkenntnisse in einer 

anderen modernen Fremdsprache 
3. Interdisziplinäre Studieneinheiten und/oder ergänzende Studieneinheiten anderer Fä-

cher: wahlweise eine Lehrveranstaltung aus einem der folgenden Bereiche 
 

a. Technik/Naturwissenschaft/Umwelt/Gesellschaft 
b. Personal und Organisation; Erziehen und Bilden 
c. Kulturwissenschaften (interkulturelle Kommunikation, Landeskunde, Medien, Kul-

turbetrieb, Kunstgeschichte) 
 

(5) Das Bachelorstudium ist modularisiert. Module setzen sich in der Regel aus mehreren Lehr-
veranstaltungen zusammen, die thematisch und/oder methodisch aufeinander abgestimmt 
sind. In der Regel haben Module einen Umfang von vier bis acht SWS und gehen über ein 
oder zwei Semester. Die einzelnen Module des Bachelorstudiengangs einschließlich der 
SWS und Leistungspunkte sind in der Anlage aufgeführt. 

 
(6) Mit Ausnahme der interdisziplinären Studieneinheit (Absatz 4 Nr. 3) wird jedes Modul mit ei-

ner Fachnote bewertet, die sich aus der Modulprüfung oder dem gewichteten Mittel der 
Summe der benoteten Leistungen in den Einzelveranstaltungen ergibt. Für die Gewichtung 
der Noten gilt § 21 Abs. 2. Näheres regeln die modulspezifischen Bestimmungen (siehe An-
lage). 

 
(7) Das berufsfeldorientierte Praktikum soll einen Bezug zur psychologischen Arbeitspraxis auf-

weisen und kann studienbegleitend oder im Block absolviert werden. In der Regel arbeitet 
der oder die Studierende unter Anleitung einer Psychologin bzw. eines Psychologen (Diplom 
oder Master) in der außeruniversitären Praxis, die bzw. der das Praktikum bescheinigt. Aus-
nahmen bedürfen der Genehmigung des Prüfungsausschusses. Für Anerkennungen von 
Praktikumsbescheinigungen ist der Prüfungsausschuss zuständig. Die rechtzeitige Beschaf-
fung einer Praktikumsstelle liegt in der Verantwortung der Studierenden. Der Prüfungsaus-
schuss informiert sich regelmäßig über die von den Studierenden gewählten Praktikumsstel-
len.  

 
(8) Durch die Tätigkeit als Versuchsperson weisen die Studierenden nach, dass sie in verschie-

denen Forschungsbereichen der Psychologie Erfahrungen in der Rolle des Untersuchungs-
objekts gesammelt haben. Das Institut für Psychologie bietet die hierfür entsprechenden 
Möglichkeiten an. Die Versuchspersonenstunden werden auf einer Versuchspersonenkarte 
gesammelt, von der bzw. dem jeweiligen versuchsleitenden Psychologin bzw. Psychologen 
(Master oder Diplom) eingetragen. Nach Abschluss der Versuchspersonentätigkeit wird die 
Karte vom Prüfungsausschuss auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit hin bestätigt. 
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§ 6 
Zugang zu Lehrveranstaltungen 

 
(1) Die Lehrveranstaltungen des Bachelorstudiengangs Psychologie der Philosophischen Fakul-

tät stehen den für diesen Studiengang eingeschriebenen oder als Zweithörerin bzw. Zweithö-
rer zugelassenen Studierenden und Studierenden anderer Studiengänge und Gasthörerin-
nen und Gasthörern zur Teilnahme offen. Für die Lehrveranstaltungsplanung ist für die ein-
zelnen Lehrveranstaltungen eine Anmeldung erforderlich. Anmeldefrist und -ort werden 
durch Aushang des Veranstalters oder in Campus rechtzeitig bekannt gegeben. 

 
(2) Machen es der angestrebte Studiererfolg, die für eine Lehrveranstaltung vorgesehene Ver-

mittlungsform, Forschungsbelange oder die verfügbare Kapazität an Lehr- und Betreuungs-
personal erforderlich, die Teilnehmerzahl einer Lehrveranstaltung zu begrenzen, so erfolgt 
dies nach Maßgabe des § 59 Abs.2 HG auf Antrag der bzw. des Lehrenden durch die Deka-
nin bzw. den Dekan. 

 
Dabei sind die Bewerberinnen und Bewerber in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen: 

 
1. Studierende, die an der RWTH für den Bachelorstudiengang Psychologie eingeschrieben 

oder gemäß § 52 Abs.1 HG als Zweithörerin bzw. Zweithörer der RWTH zugelassen sind 
und nach ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeit-
punkt angewiesen sind, da ihnen andernfalls ein Zeitverlust in ihrem Studium von mehr 
als einem Semester entsteht (einschließlich aller Wiederholerinnen und Wiederholer). 

2. Studierende, die an der RWTH für den Bachelorstudiengang Psychologie eingeschrieben 
oder gemäß § 52 Abs.1 HG als Zweithörerin bzw. Zweithörer der RWTH zugelassen 
sind, sich in dem Semester befinden, für das nach Anlage Studienplan die betreffende 
Veranstaltung vorgesehen ist, und denen durch Nicht-Zulassung ein Zeitverlust von nicht 
mehr als einem Semester entsteht.  

3. Studierende, die an der RWTH für den Bachelorstudiengang Psychologie eingeschrieben 
oder gemäß § 52 Abs.1 HG als Zweithörerin bzw. Zweithörer der RWTH Aachen zuge-
lassen sind, aber nach ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu 
diesem Zeitpunkt nicht angewiesen sind. 

4. Studierende, die an der RWTH für einen anderen Studiengang eingeschrieben sind. 
 
Sind in einer Kategorie mehr Bewerberinnen bzw. Bewerber als freie Plätze vorhanden, ent-
scheidet das Los. 

 
(3) Werden in einem Semester gleichartige Lehrveranstaltungen (z.B. Seminare) zu demselben 

Modul mit begrenzter Teilnehmerzahl von unterschiedlichen Fachvertretern angeboten, so 
kann die Verteilung der angemeldeten Interessenten im Rahmen der Kapazitäten durch ein 
Losverfahren erfolgen. Studierende, die zur Fortsetzung ihres Studiums auf den Besuch der 
Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind, sind dabei vorab zu berücksichti-
gen. Angegebene Prioritäten der Studierenden sind nach Möglichkeit zu berücksichtigen. 

 
(4) Für den Besuch von Aufbau- oder Vertiefungsmodulen kann der erfolgreiche Abschluss von 

Basismodulen verlangt werden. Diesbezügliche Regelungen sind der Anlage zu entnehmen. 
 
 

§ 7 
Prüfungen und Prüfungstermine 

 
(1) Die Bachelorprüfung besteht aus studienbegleitenden Prüfungen in den Modulen gemäß § 5 

Abs. 1 sowie der Bachelorarbeit (Bachelor-Thesis). Näheres regeln §§ 13, 15, 16, 17, 18 und 
19. Die Prüfungen und die Bachelorarbeit sollen innerhalb der in § 4 Abs. 1 festgelegten Re-
gelstudienzeit abgeschlossen sein.  
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(2) Für den Besuch von Modulen ist eine Anmeldung erforderlich. Mit der Anmeldung zu 

Pflichtmodulen  ist die Anmeldung zu der dazugehörigen Prüfung (bzw. den vorgesehenen 
Prüfungen) verbunden. Bei Wahl- bzw. Zusatzmodulen legt die Kandidatin bzw. der Kandidat 
fest, welche Prüfungen sie bzw. er ablegen will. Die genauen Meldetermine werden durch 
Aushang oder Eintrag in die an der RWTH verwendeten, webbasierten Informationsplattform 
(Modul-IT) bekannt gegeben. Die Meldung zu einer Prüfung ist zugleich eine bedingte Mel-
dung zu den Wiederholungsprüfungen. 

 
(3) Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass in jedem Prüfungszeitraum zu den zur Bache-

lorprüfung gehörenden Fächern des jeweiligen Semesters Prüfungen und etwaige Wiederho-
lungsprüfungen erbracht werden können.  

 
(4) Die gesetzlichen Mutterschutzfristen, die Fristen des Erziehungsurlaubs und die Ausfallzei-

ten durch die Pflege von Ehegatten, eingetragener Lebenspartnerin bzw. Lebenspartnern 
oder einen in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten , wenn diese 
pflege- oder versorgungsbedürftig sind, sind zu berücksichtigen. 

 
(5) Macht die Kandidatin bzw. der Kandidat durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie 

bzw. er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der La-
ge ist, eine Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, hat die bzw. 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kandidatin bzw. dem Kandidaten zu gestat-
ten, gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. Bei der Festle-
gung von Pflichtpraktika sind Ersatzleistungen zu gestatten, wenn diese aufgrund der Beein-
trächtigung auch mit Unterstützung durch die Hochschule nicht nachgewiesen werden kön-
nen. 

 
(6) Beurlaubte Studierende sind nicht berechtigt, an der RWTH Leistungsnachweise zu erwer-

ben oder Prüfungen abzulegen. Dies gilt nicht für die Wiederholung von nicht bestandenen 
Prüfungen und für Leistungsnachweise für das Auslandssemester selbst.  

  
 

§ 8 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 

Aufgaben bildet die Philosophische Fakultät einen Prüfungsausschuss. Der Prüfungsaus-
schuss besteht aus der bzw. dem Vorsitzenden, deren bzw. dessen Stellvertretung und fünf 
weiteren Mitgliedern. Die bzw. der Vorsitzende, die Stellvertretung und zwei weitere Mitglie-
der werden aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren, ein Mitglied wird aus der 
Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zwei Mitglieder werden 
aus der Gruppe der Studierenden gewählt. Entsprechend werden für die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses mit Ausnahme der bzw. des Vorsitzenden und der Stellvertretung Ver-
treterinnen bzw. Vertreter gewählt. Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Professo-
rinnen und Professoren und aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beträgt drei Jahre, die Amtszeit der studentischen Mitglieder ein Jahr. Wieder-
wahl ist zulässig. 

 
(2) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und des Verwal-

tungsprozessrechts. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung ein-

gehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist ins-
besondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren 
getroffene Entscheidungen. Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss der Fakultät regel-
mäßig, mindestens einmal im Jahr, über die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten 
zu berichten. Er gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung und legt die Verteilung  
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der Fachnoten und der Gesamtnoten gegenüber dem Fachbereichsrat offen. Der Prüfungs-
ausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die Vorsitzende bzw. 
den Vorsitzenden übertragen. Dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche und den 
Bericht an die Fakultät. 

 
(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der bzw. dem Vorsitzenden oder de-

ren bzw. dessen Stellvertretung und zwei weiteren Professorinnen bzw. Professoren mindes-
tens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Er beschließt mit einfacher 
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der bzw. des Vorsitzenden. Die 
studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses wirken bei der Anrechnung von Studien- 
und Prüfungsleistungen nicht mit. 

 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen bei-

zuwohnen. 
 
(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. Die Mitglieder des Prüfungs-

ausschusses und die Vertreterinnen bzw. Vertreter unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die bzw. den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

 
(7) Der Prüfungsausschuss bedient sich bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben der Verwal-

tungshilfe des Zentralen Prüfungsamtes. 
 
 

§ 9 
Prüfende und Beisitzende 

 
(1) Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestellt die Prüfenden. Die Prüfenden 

bestellen die Beisitzenden. Prüferin bzw. Prüfer in den studienbegleitenden Prüfungen kann 
jede nach § 65 HG prüfungsberechtigte Person sein, die, sofern nicht zwingende Gründe ei-
ne Abweichung erfordern, in dem Fach, auf das sich die Prüfung bezieht, an der RWTH Aa-
chen regelmäßig auf die jeweilige Prüfung hinführende Lehrveranstaltungen abhält oder bis 
zu vier Semestern vor der Zulassung zur Prüfung gehalten hat. In der Regel sollen die Prüfe-
rinnen und Prüfer in den Lehrveranstaltungen, die der Prüfung zu Grunde liegen, gelehrt ha-
ben. Ausnahmen von der Ausschlussfrist und von dem Erfordernis der Fachzugehörigkeit 
genehmigt der Prüfungsausschuss, soweit eine prüfungsberechtigte Person nach Satz 3 
nicht zur Verfügung steht. 

 
(2) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 
 
(3) Die Gutachterinnen und Gutachter über die Bachelorarbeit bestellt die bzw. der Vorsitzende 

des Prüfungsausschusses. Sie sollen in der Regel Hochschullehrer der RWTH Aachen sein. 
Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann Prüferinnen und Prüfer vorschlagen. Auf die Vor-
schläge der Kandidatin bzw. des Kandidaten soll nach Möglichkeit Rücksicht genommen 
werden. Die Vorschläge begründen jedoch keinen Anspruch. 

 
(4) Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass der Kandidatin bzw. 

dem Kandidaten die Namen der Prüfenden rechtzeitig, mindestens jedoch vier Wochen vor 
dem Termin der jeweiligen Prüfung bekannt gemacht werden. Die Bekanntmachung durch 
Aushang ist ausreichend.  

 
(5) Für die Prüfenden sowie die Beisitzenden gilt § 8 Abs. 6 Sätze 2 und 3 entsprechend. 
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(6) Prüfungsleistungen in schriftlichen und mündlichen Prüfungen, mit denen ein Studiengang 

abgeschlossen wird, und in Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem Nichtbestehen 
keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind von mindestens zwei Prüferinnen bzw. Prü-
fern zu bewerten. Prüfungen gemäß § 15 Abs. 3 werden immer von einem Prüfenden bewer-
tet. 

 
 

§ 10 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen,  

Einstufung in höhere Fachsemester 
 
(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in einem vergleichbaren Bache-

lorstudiengang an anderen wissenschaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des Hoch-
schulrahmengesetzes (HRG) werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung von Amts wegen ange-
rechnet. 

 
(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen oder an 

anderen Hochschulen im Geltungsbereich des HRG werden angerechnet, soweit die 
Gleichwertigkeit festgestellt wird. Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, 
die an Hochschulen außerhalb des Geltungsbereichs des HRG erbracht wurden, werden auf 
Antrag angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Gleichwertigkeit ist festzu-
stellen, wenn Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang 
und in den Anforderungen denjenigen des entsprechenden Studiums an der RWTH Aachen 
im wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Ge-
samtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Für die Gleichwertigkeit von Stu-
dienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen an ausländischen Hochschulen sind 
die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquiva-
lenzvereinbarungen zu beachten. Gleichwertigkeit von Studienzeiten, Studienleistungen und 
Prüfungsleistungen an ausländischen Hochschulen wird ferner unterstellt, wenn diese im 
Rahmen eines Austauschprogramms absolviert werden, an welchem das jeweilige Fach ei-
ner Fakultät teilnimmt. Dies gilt für alle Mobilitätsprogramme, für welche es Vereinbarungen 
seitens der Fakultäten gibt, außerdem für Universitätspartnerschaften und für zentral koordi-
nierte Mobilitätsprogramme. Im übrigen kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit die Zent-
ralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden. 

 
(3) Für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in staat-

lich anerkannten Fernstudien oder in vom Land Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit 
den anderen Ländern und dem Bund entwickelten Fernstudieneinheiten gelten die Absätze 1 
und 2 entsprechend. 

 
(4) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten werden auf das geforderte Praktikum angerech-

net. 
 
(5) Die Studien- und Prüfungsleistungen von Schülerinnen und Schülern, die im Einzelfall auf-

grund besonderer Begabungen als Jungstudierende außerhalb der Einschreibungsordnung 
zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen zugelassen wurden, werden bei einem späteren Stu-
dium auf Antrag angerechnet. 

 
(6) Zuständig für Anrechnungen von Studienleistungen nach den Absätzen 1 bis 5 ist der Prü-

fungsausschuss. Vor Feststellungen über die Gleichwertigkeit sind zuständige Fachvertrete-
rinnen oder Fachvertreter zu hören. 

 
(7) Werden Studienleistungen und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten - soweit die 

Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote 
einzubeziehen. Bei nicht vergleichbaren Notensystemen sollen - vorbehaltlich speziellerer  
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Abkommen zwischen Fakultäten oder Hochschulen - die Vorgaben des ECTS (European 
Credit Transfer System) der Europäischen Union zur Anwendung kommen. 

 
(8) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 5 erfolgt die Anrechnung von Studien-

zeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die im Geltungsbereich des HRG erbracht 
wurden, von Amts wegen. Die bzw. der Studierende hat die für die Anrechnung erforderli-
chen Unterlagen vorzulegen. 

 
 

§ 11 
Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn die Kandidatin 

bzw. der Kandidat einen Prüfungstermin ohne triftige Gründe versäumt oder wenn sie bzw. 
er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, 
wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit 
erbracht wird. 

 
(2) Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann sich von einer Modulprüfung oder einer Teilprüfung 

ohne Angabe von Gründen bis spätestens eine Woche vor dem festgesetzten Termin durch 
schriftliche Erklärung gegenüber dem ZPA abmelden. Die Abmeldung von einer Prüfung ei-
nes Moduls ist zugleich eine Meldung zu der Prüfung zum nächsten Prüfungstermin. Die 
nach Ablauf dieser Frist für einen Rücktritt von der Prüfung oder für die Versäumnis eines 
Prüfungstermins geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich 
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit der Kandidatin bzw. des 
Kandidaten ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes erforderlich. Die bzw. der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses kann in schwerwiegenden Fällen die Vorlage eines amtsärztlichen 
Attestes verlangen. Die Entscheidung des Prüfungsausschusses über die Gründe wird der 
Kandidatin bzw. dem Kandidaten schriftlich mitgeteilt und ein neuer Termin wird festgesetzt. 

 
(3) Versucht die Kandidatin bzw. der Kandidat, das Ergebnis ihrer bzw. seiner Prüfungsleistung 

durch Täuschung, z. B. Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Die tatsächliche 
Feststellung wird bei mündlichen Prüfungen von der jeweiligen Prüferin bzw. von dem jewei-
ligen Prüfer, bei schriftlichen Prüfungen von der bzw. dem Aufsichtführenden getroffen und 
aktenkundig gemacht. Die Bewertung erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Von der Kandi-
datin bzw. dem Kandidaten kann eine Versicherung an Eides statt verlangt werden, dass die 
Prüfungsleistung von ihr bzw. ihm selbständig und ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht 
worden ist.  

 
(4) Eine Kandidatin bzw. ein Kandidat, die bzw. der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung 

stört, kann von der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer bzw. von der bzw. dem 
Aufsichtführenden in der Regel nach einer Abmahnung von der Fortsetzung der Prüfungs-
leistung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit 
„nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu ma-
chen. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin bzw. den 
Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

 
(5) Belastende Entscheidungen sind der Kandidatin bzw. dem Kandidaten unverzüglich schrift-

lich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
(6) Wer gegen eine die Täuschung über Prüfungsleistungen betreffende Regelung dieser Prü-

fungsordnung vorsätzlich verstößt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit 
einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Für die Verfolgung und Ahndung 
der Ordnungswidrigkeit ist die Kanzlerin bzw. der Kanzler zuständig. Im Falle eines mehrfa-
chen oder sonstigen schwerwiegenden Ordnungsverstoßes kann die Kandidatin bzw. der  
Kandidat zudem exmatrikuliert werden (vgl. § 63 Abs.5 HG). 
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II  ZUGANGSPRÜFUNG 

 
 

§ 12 
Zugangsprüfung 

 
(1) Das Zulassungsverfahren zur Zugangsprüfung richtet sich nach der Ordnung für den Zugang 

von beruflich qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern ohne Abitur/Hochschulreife zum 
Studium an der RWTH Aachen (Zugangsordnung – ZuO) in der jeweils geltenden Fassung. 

 
(2) Anmeldungen zur einmal jährlich stattfindenden Zugangsprüfung sind mit dem Zulassungs-

bescheid der RWTH bis zum 31.03. beim Prüfungsausschuss einzureichen. Näheres regelt 
die ZuO der RWTH Aachen. 

 
(3) Die Zugangsprüfung besteht aus Fachprüfungen im mathematisch-naturwissenschaftlichen 

und sprachlichen Bereich. 
 
(4) Die Prüfung umfasst folgende Fächer: 
 

1. Mathematik (u.a. Analysis, Lineare Algebra/Geometrie und Stochastik) 
2. Biologie (u.a. Evolution der Vielfalt des Lebens, Genetik - Grundlagen, Genetische 

Grundlagen von Lebensprozessen, Ökologische Verpflechtungen, nachhaltige Nut-
zung, Steuerungs- und Regulationsmechanismen) 

3. Englisch (u.a. European and American traditions and visions, Globalization - global 
challenges, Literarische Texte, Post-colonialism and migration)  

4.  Politik und Sozialwissenschaft (u.a. Gesellschaftsstrukturen und sozialer Wandel, 
Globale politische Strukturen und Prozesse, Wirtschaftspolitik) 

 
In der Prüfung wird das Wissen in den einzelnen Fächern auf dem Niveau des Abiturs in 
Form einer Klausur und/oder einer mündlichen Prüfung abgeprüft.  

 
(5) Wiederholung der Prüfung bei Nichtbestehen ist zulässig, bedarf jedoch einer erneuten Prü-

fungsanmeldung im darauf folgenden Verfahren. 
 
 

§ 12 a) 
Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt 

 
(1)  Die Bewerberin oder der Bewerber kann sich bis zum jeweiligen Prüfungstermin von Prüfun-

gen abmelden. Die Abmeldung muss dem Prüfungsausschuss schriftlich mitgeteilt werden. 
 
(2)  Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn die Bewerberin 

oder der Bewerber zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn 
sie bzw. er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt.  

 
(3)  Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-

fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt werden. 
 
 

§ 12 b) 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten 

und Bestehen der Zugangsprüfung 
 
(1)  Die Noten für die einzelnen benoteten Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prü-

fenden festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden: 
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1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 

Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen ent-

spricht; 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den  

Anforderungen genügt; 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den  

Anforderungen nicht mehr genügt. 
 

Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten Be-
wertung Zwischenwerte gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausge-
schlossen. Die Zugangsnote ergibt sich als arithmetischer Mittelwert aus den Noten der 
schriftlichen und/oder mündlichen Prüfungsleistung. 

 
(2)  Die Fachprüfung ist bestanden, wenn die Note mindestens „ausreichend“ (4,0) ist. Die Fach-

note lautet: 
 

bei einem Durchschnitt bis 1,5    = sehr gut, 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5  = gut, 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5  = befriedigend, 
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0   = ausreichend. 

 
(3)  Die Zugangsprüfung ist bestanden, wenn alle Teilprüfungen mindestens „ausreichend“ (4,0) 

beurteilt worden sind. 
 
(4)  Die Durchschnittsnote der bestandenen Zugangsprüfung wird aus den einzelnen Fachnoten 

gebildet. Bei der Bildung der Durchschnittsnote ist auf eine Stelle nach dem Komma zu run-
den. 

 
 

§ 12 c) 
Zeugnis 

 
(1) Über die bestandene Zugangsprüfung wird ein Zeugnis ausgestellt, das die Einzelnoten und 

die  bis auf eine Stelle nach dem Komma ermittelte Durchschnittsnote enthält und die Be-
rechtigung zum Studium des jeweiligen Studiengangs ausweist. Das Zeugnis ist von der 
bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 

 
(2) Ist die Zugangsprüfung nicht bestanden, benachrichtigt der Prüfungsausschuss die Studien-

bewerberin oder den Studienbewerber darüber unverzüglich schriftlich. Der Bescheid ist mit 
einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. Über den Widerspruch entscheidet der Prüfungs-
ausschuss. 

 
 

§ 12 d) 
Mitteilungen 

 
Das Ergebnis der Prüfung wird dem Studierendensekretariat der RWTH mitgeteilt. 
 

  



 682 
 
 

III  BACHELORPRÜFUNG 
 

§ 13 
Art und Umfang der Prüfungen 

 
(1)  Die Bachelorprüfung besteht aus studienbegleitenden Prüfungen im Fach Psychologie, den 

gewählten Themenmodulen und im Ergänzungsbereich mit Ausnahme der interdisziplinären 
Studieneinheit gemäß § 5 Abs. 4 Nr. 3 sowie der Bachelorarbeit. Die Reihenfolge der Lehr-
veranstaltungen sowie der Prüfungen und Leistungsnachweise sollte sich am Studienver-
laufsplan orientieren. Die einzelnen Prüfungsleistungen sind in der Anlage aufgeführt. Sofern 
im Modulkatalog unterschiedliche Prüfungsformen vorgesehen sind, legt der Prüfungsaus-
schuss bis 8 Wochen vor dem Prüfungstermin die Prüfungsform fest. Der Prüfer macht die 
Festlegung bis 6 Wochen vor dem Termin per Aushang und in Campus bekannt.  

 
(2) Die Zulassung zur Bachelorarbeit erfolgt im 6. Semester, wenn der Kandidat bzw. die Kandi-

datin bis zu diesem Zeitpunkt mindestens 120 Leistungspunkte erworben hat. Auf Antrag 
kann die Kandidatin bzw. der Kandidat ein Semester früher zur Bachelorarbeit zugelassen 
werden. Die Zulassung zur Bachelorarbeit entbindet nicht von der Pflicht des Nachweises 
der noch zu erbringenden Leistungspunkte. 

  
(3) Die Gegenstände der Prüfungen und Leistungsnachweise werden durch die Inhalte der zu-

gehörigen Lehrveranstaltungen bestimmt.  
 
 

§ 14 
Zulassung zur Bachelorprüfung 

 
(1) Zur Bachelorprüfung kann nur zugelassen werden, wer an der RWTH für das Bachelorstudi-

um Psychologie eingeschrieben ist. 
 
(2) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich im ZPA zu stellen. Dem Antrag sind beizufügen, so-

fern nicht bereits vorgelegt: 
 

1. die Immatrikulationsbescheinigung, 
2. eine Erklärung darüber, ob die bzw. der Studierende bereits eine Bachelorprüfung bzw. 

eine Diplom- oder Magisterprüfung in einem gleichen oder ähnlichen Studium nicht oder 
endgültig nicht bestanden hat und ob sie bzw. er sich in einem anderen Prüfungsverfah-
ren befindet. 

3.  eine Erklärung darüber, ob sie bzw. er ihren bzw. seinen Prüfungsanspruch in einem 
Fach nicht verloren hat. 

 
(3) Ist es der Kandidatin bzw. dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Absatz 1 und 2 erforder-

liche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss 
gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen.  

 
(4) Über die Zulassung zur Bachelorprüfung entscheidet die bzw. der Vorsitzende des Prü-

fungsausschusses. 
 
(5) Die Zulassung ist abzulehnen, wenn  

a) die in Absatz 1 bis 2 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder  
b) die Unterlagen unvollständig sind oder 
c) die Kandidatin bzw. der Kandidat die Bachelorprüfung in demselben Bachelorstudien-

gang endgültig nicht bestanden hat oder 
d) die Kandidatin bzw. der Kandidat sich bereits an einer anderen Hochschule in einem 

Prüfungsverfahren in diesem oder einem verwandten oder vergleichbaren Studiengang 
befindet. 
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§ 15 

Schriftliche Prüfungen 
 
(1) Die schriftlichen Prüfungsleistungen werden in Form von Klausurarbeiten oder Hausarbeiten 

erbracht. 
 
(2) In den Klausurarbeiten soll die Kandidatin bzw. der Kandidat nachweisen, dass sie bzw. er in 

begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln ein Problem mit den geläufigen Methoden 
des Faches erkennen und Wege zu einer Lösung finden kann. Die Dauer von Klausuren sind 
der jeweiligen Modulbeschreibung in der Anlage zu entnehmen. 

 
(3) Im Rahmen von Klausuren können auch Multiple Choice Aufgaben gestellt werden. In die-

sem Fall muss festgelegt werden, ob eine oder mehrere Antworten als zutreffend anerkannt 
werden. Das Verfahren der Bewertung von Multiple-Choice-Aufgaben muss näher beschrie-
ben und nachvollziehbar dokumentiert werden. Insbesondere muss angegeben werden, wie 
sich nicht zutreffende Antworten auf die Bewertung auswirken.  

 
(4) In den Hausarbeiten soll die Kandidatin bzw. der Kandidat nachweisen, dass sie bzw. er 

selbständig und unter Heranziehen der einschlägigen Hilfsmittel Probleme des Faches 
schriftlich bearbeiten und angemessen darstellen kann. Bei den Hausarbeiten soll es sich in 
der Regel um eine feststellbare individuelle Leistung handeln, deren Anforderungen mindes-
tens denen einer Klausurarbeit entsprechen. Der Umfang und die Art von Hausarbeiten sind 
der jeweiligen Modulbeschreibung in der Anlage zu entnehmen. 

 
(5) Die schriftlichen Prüfungsleistungen werden von einer bzw. einem Prüfenden gemäß  

§ 21 Abs. 1 bewertet. Die Prüferinnen und Prüfer können Wissenschaftlichen Hilfskräften 
und Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern die Vorkorrektur von Klau-
surarbeiten übertragen.  

 
(6) Der Kandidatin bzw. dem Kandidaten ist die Möglichkeit zu geben, nach Bekanntgabe der 

Noten in die korrigierte Klausur bzw. Hausarbeit Einsicht zu nehmen. 
 
 

§ 16 
Mündliche Prüfungen 

 
(1) In den mündlichen Prüfungen soll die Kandidatin bzw. der Kandidat nachweisen, dass sie 

bzw. er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in 
diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. Durch die mündlichen Prüfungen soll ferner 
festgestellt werden, ob die Kandidatin bzw. der Kandidat über breites Grundlagenwissen ver-
fügt.  

 
 (2) Mündliche Prüfungen werden vor einer bzw. einem Prüfenden in Gegenwart einer bzw. eines 

sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfungen abgelegt. Vor der Festsetzung der Note 
gemäß § 21 Abs. 1 hat die bzw. der Prüfende die bzw. den Beisitzenden zu hören. 

 
(3) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung in den einzelnen Fächern sind 

in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist der Kandidatin bzw. dem Kan-
didaten im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. 

 
(4) Die Dauer von mündlichen Prüfungen beträgt mindestens 10 und höchstens 40 Minuten. Die 

genaue Dauer der mündlichen Prüfungen sind der jeweiligen Modulbeschreibung in der An-
lage zu entnehmen. 
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(5)  Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unterziehen 

wollen, können nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen bzw. Zuhörer 
zugelassen werden, sofern Kandidatin bzw. der Kandidat nicht widerspricht. Die Zulassung 
erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

 
 

§ 17 
Sonstige Prüfungsleistungen 

 
(1) Sonstige Prüfungen sind mündliche Präsentationen bzw. Referate. Die mündlichen Präsenta-

tionen sind Prüfungsleistungen, die zu einem vorgegeben Thema in Form eines Vortrages o-
der einer erläuterten grafischen Präsentation vor dem Teilnehmerkreis der Lehrveranstaltung 
erbracht werden.  

 
(2)  Die Dauer der mündlichen Präsentationen beträgt in der Regel 45 Minuten. 
 
(3) Die Bewertung der mündlichen Präsentation durch den Prüfenden wird der Kandidatin oder 

dem Kandidaten bekannt gegeben und an Hand eines vom Prüfenden verfassten Protokolls 
nachvollziehbar dokumentiert.  

 
 

§ 18 
Bachelorarbeit 

 
(1) Die Bachelorarbeit ist eine schriftliche Prüfungsarbeit, die das Bachelorstudium abschließt. 

Sie soll zeigen, dass die Kandidatin bzw. der Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer vorge-
gebenen Frist ein Problem mit wissenschaftlichen Methoden unter Anleitung selbstständig zu 
bearbeiten.  

 
(2) Die Bachelorarbeit wird von einer nach § 9 Abs. 3 bestellten Prüferin  bzw. Prüferin  aufge-

geben und betreut. Lehrbeauftragte und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter 
können bei der Betreuung mitwirken. In Ausnahmefällen kann die Bachelorarbeit mit Zu-
stimmung der bzw. des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses außerhalb des Fachbe-
reichs bzw. außerhalb der RWTH ausgeführt werden, wenn sie von einer der in Satz 1 ge-
nannten Personen betreut wird.  

 
(3) Auf besonderen Antrag der Kandidatin bzw. des Kandidaten sorgt die bzw. der Vorsitzende 

des Prüfungsausschusses dafür, dass sie bzw. er zum vorgesehenen Zeitpunkt das Thema 
einer Bachelorarbeit erhält. Für die Wahl der Themenstellerin bzw. des Themenstellers so-
wie für die Themenstellung hat die Kandidatin oder der Kandidat ein Vorschlagsrecht. Dies 
begründet allerdings keinen Rechtsanspruch. 

 
(4) Die Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit erfolgt über die Vorsitzende bzw. den Vorsit-

zenden des Prüfungsausschusses. Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses teilt 
der Kandidatin bzw. dem Kandidaten den Abgabetermin mit. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist 
aktenkundig zu machen. 

 
(5) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt 10 Wochen. Sie soll einen Umfang von 

75.000 Zeichen (entspricht in etwa 30 Seiten) nicht überschreiten (Inhalts-, Tabellen-, Abbil-
dungs-, Formel- und Literaturverzeichnisse sind davon ausgenommen). Thema, Aufgaben-
stellung und Umfang der Arbeit sind so zu begrenzen, dass die Bearbeitungsfrist eingehalten 
werden kann. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb einer Woche nach Beginn der 
Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. Auf begründeten Antrag der Kandidatin bzw. des 
Kandidaten kann die Frist für die Abgabe der Bachelorarbeit bis zu vier Wochen verlängert 
werden. Bei Krankheit  ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes erforderlich. Die Entschei 
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dung des Prüfungsausschusses über den Antrag wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten 
schriftlich mitgeteilt.  

 
(6) Die Bachelorarbeit kann in Einvernehmen mit der Prüferin bzw. dem Prüfer wahlweise in 

deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden. 
 
(7) Die Arbeit muss ein Titelblatt, eine Inhaltsübersicht und ein Quellen- und Literaturverzeichnis 

enthalten. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach 
entnommen sind, müssen in jedem Fall unter Angabe der Quellen der Entlehnung kenntlich 
gemacht werden. Die Kandidatin bzw. der Kandidat fügt der Arbeit eine schriftliche Versiche-
rung hinzu, dass sie bzw. er die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die an-
gegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat; die Versiche-
rung ist auch für Tabellen, Skizzen, Zeichnungen, bildliche Darstellungen usw. abzugeben. 

 
 

§ 19 
Annahme und Bewertung der Bachelorarbeit 

 
(1) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsausschuss in zweifacher Ausfertigung (ma-

schinenschriftlich, gebunden und paginiert) einzureichen. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkun-
dig zu machen. Wird die Bachelorarbeit nicht fristgemäß vorgelegt, ohne dass nach § 18 
Abs. 5 eine Fristverlängerung gewährt worden ist, gilt sie als mit „nicht ausreichend" (5,0) 
bewertet. Eine Bewertung erfolgt nur, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat zum Zeitpunkt 
der Abgabe im Studiengang eingeschrieben ist. 

 
(2) Prüferin bzw. Prüfer soll diejenige bzw. derjenige sein, die bzw. der das Thema gestellt hat. 

Die Arbeit ist stets von zwei Prüferinnen bzw. Prüfern zu bewerten, wenn es sich um die letz-
te Prüfungsleistung handelt. Die Bachelorarbeit ist auch dann von zwei Prüferinnen bzw. 
Prüfern zu begutachten und zu bewerten, wenn die Arbeit mit der Note "nicht ausreichend" 
bewertet worden ist oder wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat bei der Anmeldung zur Ba-
chelorarbeit beim Prüfungsausschuss einen begründeten Antrag stellt, dass die Bachelorar-
beit von zwei Prüferinnen bzw. Prüfern bewertet werden soll. Die bzw. der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses  entscheidet über den Antrag und bestimmt die zweite Prüferin bzw. 
den zweiten Prüfer. Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 21 Abs. 1 vorzunehmen und 
schriftlich zu begründen. Die Note für die Arbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der Ein-
zelbewertungen gemäß § 21 Abs. 2 Satz 3 gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 
beträgt. Beträgt die Differenz mehr als 2,0 oder lautet eine Bewertung „nicht ausreichend“, 
die andere aber „ausreichend“ oder besser, wird von der bzw. dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschuss eine dritte Gutachterin bzw. ein dritter Gutachter zur Bewertung der Bache-
lorarbeit bestimmt. In diesem Fall wird die Note der Bachelorarbeit aus dem arithmetischen 
Mittel der beiden besseren Noten gebildet. Die Bachelorarbeit kann jedoch nur dann als 
„ausreichend“ oder besser bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ 
oder besser sind.  

 
(3) Die Bekanntgabe der Note hat spätestens acht Wochen nach dem Abgabetermin der Bache-

lorarbeit zu erfolgen. 
 
(4) Für die Bachelorarbeit werden 12 ECTS vergeben.  
 
 

§ 20 
Zusätzliche Module 

 
(1) Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann sich in bis zu fünf weiteren, frei wählbaren Modulen 

einer Prüfung unterziehen (zusätzliche Module). 
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(2) Das Ergebnis der Prüfung in diesen Modulen wird auf Antrag der Kandidatin bzw. des Kan-

didaten in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit 
einbezogen. 

 
 

§ 21 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten und Bestehen  

der Bachelorprüfung 
 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfenden fest-

gesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden: 
 

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 

Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen ent-

spricht; 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den  

Anforderungen genügt; 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den  

Anforderungen nicht mehr genügt. 
 
Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten Be-
wertung Zwischenwerte gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausge-
schlossen. 

 
(2) Wird die Note eines Moduls, das in die Gesamtnote der Bachelorprüfung eingeht, aus den 

Einzelnoten der dem Modul zugeordneten, bewerteten Studienleistungen gebildet, so wer-
den die einzelnen Noten im Verhältnis des für die Erbringung der einzelnen Leistungen an-
genommenen Arbeitsaufwandes gewichtet. Dazu werden die Noten der Teilleistungen mit 
den ihnen zugeordneten Leistungspunkten multipliziert, die so entstandenen Produkte wer-
den addiert und durch die Summe der Leistungspunkte aller eingehenden Leistungen geteilt. 
Bei der Bildung von Noten aus dem arithmetischen Mittel von gewichteten oder ungewichte-
ten Einzelnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle wei-
teren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Dabei lautet die Bewertung der so ermittel-
ten Note bei einem Mittel  
 
bis 1,5    sehr gut 
von 1,6 bis 2,5   gut 
von 2,6 bis 3,5   befriedigend 
von 3,6 bis 4,0   ausreichend 
über 4,0   nicht ausreichend. 

 
(3) Eine Bewertung der Prüfungsleistung erfolgt nur, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat 

zum Zeitpunkt der Prüfung bzw. bei der Abgabe einer zu bewertenden Leistung noch im 
Studiengang eingeschrieben ist. Die Bewertung für die Prüfungen ist nach spätestens sechs 
Wochen mitzuteilen. Dabei genügt eine Bekanntmachung durch Aushang oder im Internet; 
Datenschutzgesichtspunkte sind hierbei zu berücksichtigen. 

 
(4) Ein Modul ist dann bestanden, wenn jede eingehende Teilleistung mit mindestens „ausrei-

chend“ (4,0) bewertet wurde.  
 
(5) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungen bestanden sind und die Note der 

Bachelorarbeit mindestens „ausreichend“ (4,0) lautet. 
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(6) Die Gesamtnote setzt sich aus den auf der Grundlage der entsprechenden Leistungspunkte 

gewichteten Noten aller Studienleistungen mit Ausnahme der interdisziplinären Studienein-
heit nach § 5 Abs. 4 Nr. 3 zusammen. Alle Leistungen (Modulleistungen und Bachelorarbeit) 
gehen zu dem Anteil in die Gesamtnote ein, der dem Anteil der in ihnen erzielten Leistungs-
punkte an der insgesamt zu erreichenden Zahl von Leistungspunkten entspricht. Die Ge-
wichtung erfolgt entsprechend Absatz 2. 

 
(7) Bei der Bildung der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-

sichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
 
(8) Anstelle der Gesamtnote „sehr gut“ nach Absatz 2 wird das Gesamturteil „mit Auszeichnung 

bestanden“ erteilt, wenn die Bachelorarbeit mit 1,0 und der nach Leistungspunkten gewichte-
te Durchschnitt aller anderen Noten für die Bachelorprüfung nicht schlechter als 1,3 bewertet 
wurden. 

 
 

§ 22 
Wiederholung von Prüfungsleistungen und der Bachelorarbeit 

 
(1) Bei „nicht ausreichenden” Leistungen können die Fachprüfungen zweimal, die Bachelorarbeit 

kann einmal wiederholt werden. Die Rückgabe des Themas der Bachelorarbeit in der in § 18 
Abs. 5 genannten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn die Kandidatin bzw. der Kandidat bei 
der Anfertigung der ersten Bachelorarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht 
hat. 

 
(2) Wiederholungsprüfungen bzw. die Bachelorarbeit müssen spätestens drei Semester nach 

dem Fehlversuch der Erstprüfung absolviert werden. Für die Frist gilt § 8 Abs.3 Studienbei-
trags- und Hochschulabgabengesetz entsprechend. Wer diese Frist überschreitet, verliert ih-
ren bzw. seinen Prüfungsanspruch, es sei denn, dass sie bzw. er das Versäumnis nicht zu 
vertreten hat. 

 
 

§ 23 
Zeugnis und Bescheinigungen von Prüfungs- und Studienleistungen 

 
(1) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Bachelorprüfung bestanden, erhält sie bzw. er spä-

testens drei Monate nach der letzten Prüfungsleistung oder dem letzten Leistungsnachweis 
über die Ergebnisse ein Zeugnis, das die Prüfungsfächer mit den Fachnoten, das Thema 
und die Note der Bachelorarbeit sowie die Gesamtnote enthält. Die Gesamtnote wird auch in 
numerischer Form als Kommanote aufgeführt. Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandida-
ten wird in das Zeugnis auch die bis zum Abschluss der Bachelorprüfung benötigte Fachstu-
diendauer aufgenommen. Das Zeugnis ist von der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses zu unterschreiben und trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleis-
tung erbracht worden ist. 

 
(2) Das Zeugnis wird in deutscher und englischer Sprache abgefasst. 
 
(3) Der Bescheid über eine nicht bestandene Bachelorprüfung wird der Kandidatin bzw. dem 

Kandidaten durch den Prüfungsausschuss in schriftlicher Form erteilt. Der Bescheid ist mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

 
(4) Ist die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden, erteilt die bzw. der Vorsitzende des Prü-

fungsausschusses der Kandidatin bzw. dem Kandidaten hierüber einen schriftlichen Be-
scheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 
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(5) Studierende, welche die Hochschule ohne Studienabschluss verlassen, erhalten auf Antrag 

eine Bescheinigung über die insgesamt erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen. 
 
 

§ 24 
Bachelorurkunde 

 
(1) Mit dem Zeugnis über die bestandene Bachelorprüfung wird der Kandidatin bzw. dem Kandi-

daten eine Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung 
des Bachelorgrades gemäß § 2 beurkundet. 

 
(2) Die Bachelorurkunde wird von der Dekanin bzw. dem Dekan der Philosophischen Fakultät 

und der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel 
der Philosophischen Fakultät versehen. 

 
 

§ 25 
Diploma Supplement 

 
(1) Mit dem Zeugnis wird der Absolventin bzw. dem Absolventen ein Diploma Supplement aus-

gehändigt. 
 
(2) Das Diploma Supplement informiert über das individuelle fachliche Profil des absolvierten 

Studienganges. 
 
 
 

III  SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 
 

§ 26 
Ungültigkeit der Bachelorprüfung, Aberkennung des Bachelorgrades 

 
(1) Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache 

erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich 
die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung die Kandidatin bzw. der 
Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für 
nicht bestanden erklären. 

 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die 

Kandidatin bzw. der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der 
Prüfung geheilt. Hat die Kandidatin bzw. der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht 
erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

 
(3) Vor einer Entscheidung ist der bzw. dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues auszustellen. 

Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren 
nach Ausstellung des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

 
(5) Ist die Prüfung aufgrund einer Täuschung insgesamt für nicht bestanden erklärt worden, ist 

der Bachelorgrad durch die Fakultät abzuerkennen und die Bachelorurkunde einzuziehen. 
Über die Aberkennung entscheidet der Prüfungsausschuss. 

  



 689 
 
 

§ 27 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
(1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten auf An-

trag Einsicht in die schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten der Prü-
fenden und in die Prüfungsprotokolle gewährt. § 15 Abs. 6 bleibt unberührt. 

 
(2) Der Antrag ist binnen eines Monats nach Aushändigung des Zeugnisses bei der bzw. dem 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

 
 

§ 28 
Übergangsregelung 

 
Diese Prüfungsordnung findet für alle Studierenden des Bachelorstudiengangs Psychologie An-
wendung.  
 
 

§ 29 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 
 
(2) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht. 
 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrats der Philosophischen Fakultät  
vom 09. 05.2007 und 27.06.2007. 
 
 
 
 Der Rektor 

der Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Hochschule Aachen 

 
 
 
Aachen, den   01.08.2007  

 
 
  gez. Rauhut    
Univ.-Prof. Dr. rer.nat. Burkhard Rauhut 
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Anlage 1: Studienverlaufsplan 
Das Bachelorstudium im Fach Psychologie umfasst drei Studienjahre (6 Semester). Der konkrete 
Ablauf des Studiengangs ist dem folgenden Studienverlaufsplan zu entnehmen. 
 

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 
1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Sem. 

Basismodul I: Grundlagen wissenschaftlich-psychologischen Arbeitens 
Einführung in die 
Psychologie 2/3 
 

Einführung in Grund-
lagen und Techniken 
wissenschaftlich-
psychologischen Ar-
beitens 2/2  

   

 

Basismodul II: Allgemeine Psychologie und Biologische Psychologie (I) 
Wahrnehmung und 
Aufmerksamkeit  2/4  

Motivation und Emo-
tion 2/4 

Gedächtnis 2/4 

   
 

Basismodul III: Allgemeine Psychologie (II) 
Grundlagen des 
menschlichen Ler-
nens und Denkens 
2/3 

Motorik und Handeln 
2/4 

   
  

Basismodul IV: Sozialpsychologie 
Individuum und so-
ziales Umfeld 2/3 

Soziale Interaktion 
2/4 

    

Basismodul V: Entwicklungspsychologie 
  Entwicklung und 

Funktionen 
menschl. Denkens 
und Wissens 2/3 

Entwicklung und 
Lernen 2/4 

  

Basismodul VI: Differentielle und Persönlichkeitspsychologie 
  Intelligenz und Leis-

tung 2/4  
Persönlichkeit und 
Interessen 2/4 

  

Anwendungsmodul I: Arbeits- und Organisationspsychologie 
  Organisation und 

Rehabilitation 2/4 
Mensch und Tech-
nik 2/4 
Gruppe und Organi-
sation 2/4 
Personal und Orga-
nisation 2/4 

 

 

Anwendungsmodul II: Empirische Forschung in Anwendungsfeldern 
    Interview und Beo-

bachtung 2/4 
Empirisches Prakti-
kum 2/7 

 

Themenmodule: Zu wählen sind  3 aus 10 
  Themenmodul 1a  

4/8 
Themenmodul 1b 
4/8 

Themenmodul 2a 
4/8 
Themenmodul 3a 
4/8 

Themenmodul 2b 
4/8 
Themenmodul 3b 
4/8 

Methodenmodul I: Statistik 
Stat. Grundlagen der 
emp. Sozialfor-
schung 2/4 

Inferenzstatistik 2/4 
Experimentelles 
Praktikum 2/4 

   
 

Methodenmodul II: Grundlagen der Diagnostik 
Grundlagen psycho-
logischer Diagnostik 
2/4 

Grundlagen der 
Testtheorie 2/3 

    

Methodenmodul III: Versuchsplanung und Forschungsmethoden 
  Versuchspläne und 

empirische Metho-
den 2/4 

Leistungs- & Verhal-
tensmessung 2/4 

  

Bachelorarbeit 
     Bachelorarbeit  

12 Credits 
12 SWS = 21 Cred-

its 
16 SWS = 29 Cred-

its 
14 SWS = 27 Cred-

its 
14 SWS = 28 Cred-

its 
12 SWS = 27 Cred-

its 8 SWS = 28 Credits 

Ergänzungsbereich und sonstige Studienleistungen 
Rhetorik & Präsentation 4/5  
Sprachkurs 4/5 

Interdisziplinäre Studieneinheit 2/1 
6 Wochen Praktikum = 8 Credits 

30 VPN-Stunden = 1 Credit 
Gesamt: 180 Credits 
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Anlage 2: Modulkatalog 
 
Basismodule 

 
Modulbezeichnung Basismodul I „Grundlagen wissenschaftlich-psychologischen Ar-

beitens“ (4 SWS / 5 ECTS) 
Lehrformen /  
Veranstaltungen 

Vorlesung „Einführung in die Psychologie“ 
Seminar „Einführung in die Grundlagen und Techniken wissenschaftlich-
psychologischen Arbeitens“  

Semester 1. und 2. Semester 
Sprache deutsch 
Leistungspunkte Vorlesung „Einführung in die Psychologie“ (2 SWS / 3 ECTS) 

Seminar „Einführung in die Grundlagen und Techniken wissenschaftlich-
psychologischen Arbeitens“ (2 SWS / 2ECTS) 

Voraussetzungen keine 
Prüfungsleistung Vorlesung „Einführung in die Psychologie“: Klausur (60 min) oder mündliche Prüfung (15 

min). 
Seminar „Einführung in die Grundlagen und Techniken wissenschaftlich-
psychologischen Arbeitens“: Klausur (30 min), Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Klausur ist eine mündliche Kurzpräsentation (5 min) im Seminar. 

Noten Die Modulnote ergibt sich aus dem Mittelwert der beiden anhand der ECTS-Punkte ge-
wichteten Einzelleistungen. 

 
 

Modulbezeichnung Basismodul II: Allgemeine und Biologische Psychologie (I) (6 SWS / 
12 ECTS) 

Lehrformen /  
Veranstaltungen 

Seminar „Motivation und Emotion“  
Seminar „Wahrnehmung und Aufmerksamkeit“ 
Seminar „Gedächtnis“ 

Semester 1. und 2. Semester 
Sprache deutsch 
Leistungspunkte Seminar „Motivation und Emotion“ (2 SWS / 4 ECTS) 

Seminar „Wahrnehmung und Aufmerksamkeit“ (2 SWS / 4 ECTS) 
Seminar „Gedächtnis“  (2 SWS / 4 ECTS) 

Voraussetzungen keine 
Prüfungsleistung Seminar „Motivation und Emotion“: Referat und Abschlusstest (45 min). Referat und Ab-

schlusstest fließen zu je 50% in die Bewertung ein. 
Seminar „Gedächtnis“: Klausur (90 min) oder Referat mit Hausarbeit (im Umfang von 
max. 20 DIN A4-Seiten). Referat und Hausarbeit fließen zu je 50% in die Bewertung ein. 
Für das Seminar „Wahrnehmung und Aufmerksamkeit“: Klausur (60 min) oder mündliche 
Prüfung (20 min). 

Noten Die Modulnote ergibt sich aus dem Mittelwert der drei anhand der ECTS-Punkte gewich-
teten Einzelleistungen. 

 
 

Modulbezeichnung Basismodul III „Allgemeine Psychologie (II)“ (4 SWS / 7 ECTS) 
Lehrformen /  
Veranstaltungen 

Vorlesung „Grundlagen des menschlichen Lernens und Denkens“  
Seminar „Motorik und Handeln“ 

Semester 1. und 2. Semester 
Sprache deutsch 
Leistungspunkte Vorlesung „Grundlagen des menschlichen Lernens und Denkens“ (2 SWS / 3 ECTS) 

Seminar „Motorik und Handeln“ (2 SWS / 4 ECTS) 
Voraussetzungen keine 
Prüfungsleistung Vorlesung „Grundlagen des menschlichen Lernens und Denkens“: Klausur (90 min).  

Seminar „Motorik und Handeln“: Klausur (90 min). 
Noten Die Modulnote ergibt sich aus dem Mittelwert der beiden anhand der ECTS-Punkte ge-

wichteten Einzelleistungen. 
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Modulbezeichnung Basismodul IV „Sozialpsychologie“ (4 SWS / 7 ECTS) 
Lehrformen /  
Veranstaltungen 

Vorlesung „Individuum und soziales Umfeld“ 
Seminar „Soziale Interaktion“ 

Semester 1. und 2. Semester 
Sprache deutsch 
Leistungspunkte Vorlesung „Individuum und soziales Umfeld“ (2 SWS / 3 ECTS) 

Seminar „Soziale Interaktion“ (2 SWS / 4 ECTS) 
Voraussetzungen keine 
Prüfungsleistung Vorlesung „Individuum und soziales Umfeld“: Klausur (90 min). 

Seminar „Soziale Interaktion“: Klausur (90 min). Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Klausur ist ein erfolgreich abgehaltenes Referat im Rahmen der Veranstaltung. 

Noten Die Modulnote ergibt sich aus dem Mittelwert der beiden anhand der ECTS-Punkte ge-
wichteten Einzelleistungen. 

 
 

Modulbezeichnung Basismodul V „Entwicklungspsychologie“ (4 SWS / 7 ECTS) 
Lehrformen /  
Veranstaltungen 

Vorlesung „Entwicklung und Funktionen menschlichen Denkens und Wissens“  
Seminar „Entwicklung und Lernen“ 

Semester 3. und 4. Semester 
Sprache deutsch 
Leistungspunkte Vorlesung „Entwicklung und Funktionen menschlichen Denkens und Wissens“ (2 SWS / 

3 ECTS) 
Seminar „Entwicklung und Lernen“ (2 SWS / 4 ECTS) 

Voraussetzungen keine 
Prüfungsleistung Vorlesung „Entwicklung und Funktionen menschlichen Denkens und Wissens“: Klausur 

(90 min). 
Seminar „Entwicklung und Lernen“: Klausur (90 min) oder Referat mit Hausarbeit (im 
Umfang von max. 20 DIN A4-Seiten). Referat und Hausarbeit fließen zu je 50% in die 
Bewertung ein. 

Noten Die Modulnote ergibt sich aus dem Mittelwert der beiden anhand der ECTS-Punkte ge-
wichteten Einzelleistungen. 

 
 

Modulbezeichnung Basismodul VI „Differentielle und Persönlichkeitspsychologie“  
(4 SWS / 8 ECTS) 

Lehrformen /  
Veranstaltungen 

Seminar „Intelligenz und Leistung“  
Seminar „Persönlichkeit und Interessen“ 

Semester 3. und 4. Semester 
Sprache deutsch 
Leistungspunkte Seminar „Intelligenz und Leistung“ (2 SWS / 4 ECTS) 

Seminar „Persönlichkeit und Interessen“ (2 SWS / 4 ECTS) 
Voraussetzungen Erfolgreicher Abschluss des Methodenmoduls „Grundlagen der Diagnostik“. 
Prüfungsleistung Modulprüfung: Klausur (90 min) (60% der Gesamtnote). 

Zwei seminarspezifische Prüfungen: Jeweils entweder erfolgreiche Bewältigung von Ü-
bungen oder erfolgreiches Verfassen und Präsentieren von exemplarischen „research 
proposals“ (im Umfang von 10 DIN A4-Seiten) (jeweils 20% der Gesamtnote). 

Noten Die Modulnote ergibt sich aus dem Mittelwert der beiden anhand der ECTS-Punkte ge-
wichteten Einzelleistungen. 
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Anwendungsmodule 

 
Modulbezeichnung Anwendungsmodul I „Arbeits- und Organisationspsychologie“  

(8 SWS / 16 ECTS) 
Lehrformen /  
Veranstaltungen 

Seminar „Organisation und Rehabilitation“ 
Seminar „Mensch und Technik“ 
Seminar „Gruppe und Organisation“ 
Seminar „Personal und Organisation“ 

Semester 3. und 4. Semester 
Sprache Deutsch 
Leistungspunkte Seminar „Organisation und Rehabilitation“ (2 SWS / 4 ECTS) 

Seminar „Mensch und Technik“ (2 SWS / 4 ECTS) 
Seminar „Gruppe und Organisation“ (2 SWS / 4 ECTS) 
Seminar „Personal und Organisation“ (2 SWS / 4 ECTS) 

Voraussetzungen keine 
Prüfungsleistung Seminar „Organisation und Rehabilitation“: Klausur (60 min). 

Seminar „Mensch und Technik“: Hausarbeit (im Umfang von max. 20 DinA4 Seiten) oder 
Klausur (60 min). Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung ist ein erfolgreich ab-
gehaltenes Referat im Rahmen der Veranstaltung. 
Seminar „Personal und Organisation“: Klausur (90 min). 
Seminar „Gruppe und Organisation“: Klausur (90 min). 

Noten Die Modulnote ergibt sich aus dem Mittelwert der vier anhand der ECTS-Punkte gewich-
teten Einzelleistungen. 

 
 

Modulbezeichnung Anwendungsmodul II „Empirische Forschung in Anwendungsfel-
dern“ (4 SWS / 11 ECTS) 

Lehrformen /  
Veranstaltungen 

Seminar „Interview und Beobachtung“ 
Seminar „Empirisches Praktikum“ 

Semester 5. Semester 
Sprache Deutsch 
Leistungspunkte Seminar „Interview und Beobachtung“ (2 SWS / 4 ECTS) 

Seminar „Empirisches Praktikum“ (2 SWS / 7 ECTS) 
Voraussetzungen Erfolgreicher Abschluss aller Basismodule und der Methodenmodule I bis III. 
Prüfungsleistung Seminar „Interview und Beobachtung“: Referat mit Hausarbeit (im Umfang von max. 20 

DIN A4-Seiten). Für das Seminar werden praktische Übungen vorgesehen über die ex-
emplarische Kurzberichte anzufertigen sind, die Voraussetzung für die Prüfungsteilnah-
me sind. 
Seminar „Empirisches Praktikum“: Referat mit Hausarbeit/Versuchsbericht (max. 20 Di-
nA4 Seiten). Referat und Hausarbeit fließen zu je 50% in die Bewertung ein.  

Noten Die Modulnote ergibt sich aus dem Mittelwert der beiden anhand der ECTS-Punkte ge-
wichteten Einzelleistungen. 
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Methodenmodule 

 
Modulbezeichnung Methodenmodul I „Statistik und Experimentalpsychologisches 

Praktikum“ (6 SWS / 12 ECTS) 
Lehrformen /  
Veranstaltungen 

Seminar „Statistische Grundlagen der empirischen Sozialforschung“  
Seminar „Inferenzstatistische Methoden“ 
Seminar „Experimentalpsychologisches Praktikum“ 

Semester 1. und 2. Semester 
Sprache deutsch 
Leistungspunkte Seminar „Statistische Grundlagen der empirischen Sozialforschung“ (2 SWS / 4 ECTS) 

Seminar „Inferenzstatistische Methoden“ (2 SWS / 4 ECTS) 
Seminar „Experimentalpsychologisches Praktikum“ (2 SWS / 4 ECTS) 

Voraussetzungen keine 
Prüfungsleistung Seminar „Statistische Grundlagen der empirischen Sozialforschung“: Klausur (60 min) 

oder mündliche Prüfung (15 min). 
Seminar: „Inferenzstatistische Methoden“: Klausur (90 min) . Voraussetzung für die Teil-
nahme an der Klausur ist das Bearbeiten von kleineren Hausaufgaben. 
Seminar „Experimentalpsychologisches Praktikum“: Versuchsbericht (im Umfang von 20 
DinA4 Seiten). Voraussetzung für die Teilnahme an der Prüfung ist die Teilnahme an ei-
nem Experiment und ein erfolgreich präsentiertes Referat/Poster im Rahmen der Veran-
staltung. 

Noten Die Modulnote ergibt sich aus dem Mittelwert der drei anhand der ECTS-Punkte gewich-
teten Einzelleistungen. 

 
 

Modulbezeichnung Methodenmodul II „Grundlagen der Diagnostik“ (4 SWS / 7 ECTS) 
Lehrformen /  
Veranstaltungen 

Seminar „Grundlagen psychologischer Diagnostik“ 
Vorlesung „Grundlagen der Testtheorie“ 

Semester 1. und 2. Semester 
Sprache deutsch 
Leistungspunkte Seminar „Grundlagen psychologischer Diagnostik“ (2 SWS / 4 ECTS) 

Vorlesung „Grundlagen der Testtheorie“ (2 SWS / 3 ECTS) 
Voraussetzungen keine 
Prüfungsleistung Seminar „Grundlagen psychologischer Diagnostik“ und Vorlesung „Grundlagen der Test-

theorie“: jeweils eine Klausur (90 min). Voraussetzung für die Teilnahme an den Prüfun-
gen ist der Nachweis der Teilnahme an diagnostischen Probeübungen (d.h. praktische 
Rollenerfahrung als Teilnehmer und Durchführende von psychodiagnostischen Untersu-
chungen, Bearbeiten von Fallstudien, Gestaltung von Instrumenten zur Eignungsbeurtei-
lung und Itemanalysen). 

Noten Die Modulnote ergibt sich aus dem Mittelwert der beiden anhand der ECTS-Punkte ge-
wichteten Einzelleistungen. 

 
 

Modulbezeichnung Methodenmodul III „Versuchsplanung und Forschungsmethoden“ 
(4 SWS / 8 ECTS) 

Lehrformen /  
Veranstaltungen 

Seminar „Versuchspläne und empirische Methoden“ 
Seminar „Leistungs- und Verhaltensmessung“ 

Semester 3. und 4. Semester 
Sprache Deutsch 
Leistungspunkte Seminar „Versuchspläne und empirische Methoden“ (2 SWS / 4 ECTS) 

Seminar „Leistungs- und Verhaltensmessung“ (2 SWS / 4 ECTS) 
Voraussetzungen keine 
Prüfungsleistung Seminar „Versuchspläne und empirische Methoden“: Klausur (90 min). Voraussetzung 

für die Teilnahme an der Klausur ist die schriftliche Ausarbeitung eines Versuchsplans.
Seminar „Leistungs- und Verhaltensmessung“: Referat mit Hausarbeit (im Umfang von 
max. 20 DIN A4-Seiten). Referat und Hausarbeit fließen zu je 50% in die Bewertung ein. 

Noten Die Modulnote ergibt sich aus dem Mittelwert der beiden anhand der ECTS-Punkte ge-
wichteten Einzelleistungen. 
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Themenmodule 

 
Modulbezeichnung Themenmodul I „Marketing“ (8 SWS / 16 ECTS) 
Lehrformen /  
Veranstaltungen 

Vorlesung und Übung „Kommunikationspolitik: Werbung und Verkauf“  
Vorlesung „Marktforschung als Messwertgeber I“  
Vorlesung „Marktforschung als Messwertgeber II“  

Semester 3. und 4. Semester oder 5. und 6. Semester 
Sprache deutsch 
Leistungspunkte Vorlesung und Übung „Kommunikationspolitik: Werbung und Verkauf“ (3+1 SWS / 8 

ECTS)  
Vorlesung „Marktforschung als Messwertgeber I“ (2 SWS / 4 ECTS) 
Vorlesung „Marktforschung als Messwertgeber II“ (2 SWS / 4 ECTS) 

Voraussetzungen keine 
Prüfungsleistung In den Vorlesungen „Marktforschung als Messwertgeber I“ und „Marktforschung als 

Messwertgeber II“: jeweils Klausur (60 min). 
In der Vorlesung „Kommunikationspolitik: Werbung und Verkauf“: Klausur (75 min). 

Noten Die Modulnote ergibt sich aus dem Mittelwert der anhand der ECTS-Punkte gewichteten 
Einzelleistungen. 

 
Modulbezeichnung Themenmodul II „Recht“ (8 bzw. 10 SWS / 16 ECTS) 
Lehrformen /  
Veranstaltungen 

Vorlesung und Übung „Arbeitsrecht“  
zusätzlich ein Veranstaltungsblock zu wählen aus 
A: Vorlesung und Übung „Privatrecht“  
B: Vorlesung und Übung „Privatrechtliche Fragen des Marketing“ 

Semester 4. Semester und 5. Semester 
Sprache deutsch 
Leistungspunkte Vorlesung und Übung „Arbeitsrecht“ (4 SWS / 8 ECTS) 

zusätzlich ein Veranstaltungsblock zu wählen aus 
A: Vorlesung und Übung „Privatrecht“ (5+1 SWS / 8 ECTS) 
B: Vorlesung und Übung „Privatrechtliche Fragen des Marketing“ (3+1 SWS / 8 ECTS) 

Voraussetzungen keine 
Prüfungsleistung Je Veranstaltungsblock wird eine 90-minütige Klausur abgelegt. 
Noten Die Modulnote ergibt sich aus dem Mittelwert der jeweils anhand der ECTS-Punkte ge-

wichteten beiden zu bewertenden Einzelleistungen. 
 

Modulbezeichnung Themenmodul III „Unternehmensführung und Finanzdienstleis-
tung“ (8 SWS / 16 ECTS) 

Lehrformen /  
Veranstaltungen 

Zwei Veranstaltungen wählbar aus: 
Vorlesung und Übung „Finanzdienstleistungen“  
Vorlesung und Übung „Kapitalmarktorientierte Unternehmensführung“  
Vorlesung und Übung „Strategisches Management“ 

Semester 3. und 4. Semester oder 5. und 6. Semester 
Sprache Deutsch 
Leistungspunkte Vorlesung und Übung „Finanzdienstleistungen“ (2+2 SWS / 8 ECTS) 

Vorlesung und Übung „Kapitalmarktorientierte Unternehmensführung“ (2+2 SWS / 8 
ECTS) 
Vorlesung und Übung „Strategisches Management“ (2+2 SWS / 8 ECTS) 

Voraussetzungen keine 
Prüfungsleistung In allen Veranstaltungsblöcken wird je eine 60-minütige Klausur abgelegt. 
Noten Die Modulnote ergibt sich aus dem Mittelwert der anhand der ECTS-Punkte gewichteten 

Einzelleistungen. 
 

Modulbezeichnung Themenmodul IV „Arbeitswissenschaft“ (8 SWS / 16 ECTS) 
Lehrformen /  
Veranstaltungen 

Vorlesung und Übung „Arbeitstechnologie und Ergonomie“  
Vorlesung und Übung „Organisationsgestaltung und -entwicklung“ 

Semester 3. und 4. Semester oder 5. und 6. Semester 
Sprache deutsch 
Leistungspunkte Vorlesung und Übung „Arbeitstechnologie und Ergonomie“ (2+2 SWS / 8 ECTS) 

Vorlesung und Übung „Organisationsgestaltung und -entwicklung“ (2+2 SWS / 8 ECTS) 
Voraussetzungen keine 
Prüfungsleistung „Arbeitstechnologie und Ergonomie“: Klausur (120 min). 

„Organisationsgestaltung und -entwicklung“: Klausur (120 min). 
Noten Die Modulnote ergibt sich aus dem Mittelwert der zwei bewerteten Einzelleistungen. 
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Modulbezeichnung Themenmodul V „Angewandte Geographie“ (8 SWS / 16 ECTS) 
Lehrformen /  
Veranstaltungen 

Vorlesung „Industriegeographie“  
Vorlesung „Wirtschaftsgeographie der Dienstleistungen“  
Vorlesung „Agrargeographie“  
Vorlesung „Stadt- und Bevölkerungsgeographie“  

Semester 3. und 4. Semester oder 5. und 6. Semester 
Sprache deutsch 
Leistungspunkte Vorlesung „Industriegeographie“ (2 SWS / 4 ECTS)  

Vorlesung „Wirtschaftsgeographie der Dienstleistungen“ (2 SWS/ 4 ECTS)  
Vorlesung „Agrargeographie“ (2 SWS / 4 ECTS)  
Vorlesung „Stadt- und Bevölkerungsgeographie“ (2 SWS / 4 ECTS)  

Voraussetzungen keine 
Prüfungsleistung jeweils eine Klausur (45 min) zu den Inhalten der Vorlesung  
Noten Die Modulnote wird entsprechend der Leistungspunkte-Verteilung gewichtet. 

 
 

Modulbezeichnung Themenmodul VI „Neuropsychologie und Klinische Psychologie“ (8 
SWS / 16 ECTS) 

Lehrformen /  
Veranstaltungen 

Vorlesung „Klinische Psychologie“  
Zusätzlich drei Veranstaltungen wählbar aus: 

• Vorlesung „Einführung in die Klinische Neuropsychologie“  
• Vorlesung „Neuropsychologie I - Gedächtnis“  

Vorlesung „Neuropsychologie II - Exekutivfunktionen“  
• Vorlesung „Neuropsychologie III - Aufmerksamkeit“  
• Vorlesung „Neuropsychologie IV – Höhere visuelle und auditive Verarbeitung“  
• Vorlesung „Kognitive Neuropsychologie“  

Semester 3. und 4. Semester oder 5. und 6. Semester 
Sprache Deutsch 
Leistungspunkte Vorlesung „Klinische Psychologie“ (2 SWS/ 4 ECTS) 

Vorlesung „Einführung in die Klinische Neuropsychologie“ (2 SWS / 4 ECTS) 
Vorlesung „Neuropsychologie I - Gedächtnis“ (2 SWS / 4 ECTS) 
Vorlesung „Neuropsychologie II - Exekutivfunktionen“ (2 SWS / 4 ECTS) 
Vorlesung „Neuropsychologie III - Aufmerksamkeit“ (2 SWS / 4 ECTS) 
Vorlesung „Neuropsychologie IV – Höhere visuelle und auditive Verarbeitung“ (2 SWS / 
4 ECTS) 
Vorlesung „Kognitive Neuropsychologie“ (2 SWS / 4 ECTS) 

Voraussetzungen Erfolgreicher Abschluss des Basismoduls „Allgemeine und Biologische Psychologie (I)“ 
Prüfungsleistung Vorlesung „Klinische Psychologie“: Klausur (60 min) 

Für alle anderen Vorlesungen: Hausarbeit (im Umfang von max. 20 DIN A4 Seiten) 
Noten Die Modulnote ergibt sich aus dem Mittelwert der vier bewerteten Einzelleistungen. 

 
 

Modulbezeichnung Themenmodul VII „Physiologie und Neurobiologie“ (8 SWS / 16 
ECTS) 

Lehrformen /  
Veranstaltungen 

Vorlesung „Tierphysiologie“  
Vorlesung „Neurobiologie“  
Seminar zu den Vorlesungen „Tierphysiologie und Neurobiologie"  
Praktische Übungen zu „Tierphysiologie und Neurobiologie“  

Semester 3. und 4. Semester oder 5. und 6. Semester 
Sprache deutsch 
Leistungspunkte Vorlesung „Tierphysiologie“ (2 SWS / 4 ECTS) 

Vorlesung „Neurobiologie“ (2 SWS / 4 ECTS) 
Seminar zu den Vorlesungen „Tierphysiologie und Neurobiologie" (1 SWS / 2 ECTS) 
Praktische Übungen zu „Tierphysiologie und Neurobiologie“ (3 SWS / 6 ECTS) 

Voraussetzungen keine 
Prüfungsleistung Der Inhalt der Vorlesungen und des Praktikums wird in 60-minütigen Klausuren geprüft. 

Im Seminar werden regelmäßige Teilnahme und eine eigene Präsentation sowie ein ei-
genes Protokoll gefordert. Aus diesen Leistungen setzt sich die Seminarnote zusammen.

Noten Die Modulnote ergibt sich aus dem Mittelwert der anhand der ECTS gewichteten Einzel-
leistungen. 
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Modulbezeichnung Themenmodul VIII „Psychoakustik“ (8 SWS / 16 ECTS) 
Lehrformen /  
Veranstaltungen 

Vorlesung und Übung „Akustik-Grundlagen“  
Vorlesung und Übung „Psychoakustik“  
Vorlesung und Übung „Medizinische Akustik I“  

Semester 3. und 4. Semester oder 5. und 6. Semester 
Sprache deutsch 
Leistungspunkte Vorlesung und Übung „Akustik-Grundlagen“ (1+1 SWS / 4 ECTS) 

Vorlesung und Übung „Psychoakustik“ (2+1 SWS / 6 ECTS) 
Vorlesung und Übung „Medizinische Akustik I“ (2+1 SWS / 6 ECTS) 

Voraussetzungen keine 
„Akustik-Grundlagen“ ist Voraussetzung für „Psychoakustik“ und „Medizinische Akustik I“ 

Prüfungsleistung Die Prüfungsform wird von der bzw. dem Lehrverantwortlichen festgelegt. Hierbei kön-
nen jeweils eine Klausur (90 min) oder mündliche Prüfungen (20 – 30 min) vorgesehen 
werden. 

Noten Die Modulnote ergibt sich aus dem Mittelwert der anhand der ECTS gewichteten Einzel-
leistungen. 

 
 
Modulbezeichnung Themenmodul IX „Soziologie“ (8 SWS / 16 ECTS)  
Lehrformen /  
Veranstaltungen 

Vorlesung/Seminar „Soziologische Theorien I“  
Vorlesung/Seminar „Soziologische Theorien II“ 
Vorlesung/Seminar „Sozialstrukturanalyse“ 
Vorlesung/Seminar „Gesellschaftliche Entwicklung“ 

Semester 3. und 4. Semester oder 5. und 6. Semester 
Sprache deutsch 
Leistungspunkte Vorlesung/Seminar „Soziologische Theorien I“ (2 SWS / 4 ECTS) 

Vorlesung/Seminar „Soziologische Theorien II“ (2 SWS / 4 ECTS) 
Vorlesung/Seminar „Sozialstrukturanalyse“ (2 SWS / 4 ECTS) 
Vorlesung/Seminar „Gesellschaftliche Entwicklung“ (2 SWS / 4 ECTS) 

Voraussetzungen keine 
Prüfungsleistung „Soziologische Theorien I“: Klausur (120 min). 

„Soziologische Theorien II“: Klausur (120 min). 
„Sozialstrukturanalyse“ und „Gesellschaftliche Entwicklung“: gemeinsame Klausur (120 
min) oder Hausarbeit (im Umfang von max. 20 DIN A4-Seiten). Voraussetzung für die 
Teilnahme an der Prüfung ist die Erbringung eines Teilnahmenachweises in einer Ver-
anstaltung (Zusammenfassung und Präsentation von 1 bis 3 wissenschaftlichen Arti-
keln). 

Noten Die Modulnote ergibt sich aus dem Mittelwert der beiden Einzelleistungen (Klausur bzw. 
Hausarbeit). 

 
 
Modulbezeichnung Themenmodul X „Sprach- und Kommunikationswissenschaft“ (8 

SWS / 16 ECTS) 
Lehrformen /  
Veranstaltungen 

Vorlesung und Tutorium „Grundlagen I“  
Ein Veranstaltungsblock wählbar aus 
A) Vorlesung und Seminar „Psycho-/Neurolinguistik“  
B) Vorlesung und Seminar „Kultur- und domänenspezifische Kommunikation“  

Semester 3. und 4. Semester oder 5. und 6. Semester 
Sprache deutsch 
Leistungspunkte Vorlesung und Tutorium „Grundlagen I“ (2+2 SWS / 8 ECTS) 

Vorlesung und Seminar „Psycho-/Neurolinguistik“ (2+2 SWS / 8 ECTS) 
Vorlesung und Seminar „Kultur- und domänenspezifische Kommunikation“ (2+2 SWS / 8 
ECTS) 

Voraussetzungen keine 
Der Besuch von „Psycho-/Neurolinguistik“ bzw. „Kultur- und domänenspezifische Kom-
munikation“ setzt den erfolgreichen Abschluss von „Grundlagen I“ voraus  

Prüfungsleistung „Grundlagen I“: 120-minütige Klausur. 
„Psycho-/Neurolinguistik“: Hausarbeit (Bearbeitungszeit: 4 Wochen). 
„Kultur- und domänenspezifische Kommunikation“: Hausarbeit (Bearbeitungszeit: 4 Wo-
chen). 

Noten Die Modulnote ergibt sich aus dem Mittelwert beiden Einzelleistungen. 
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Ergänzungsmodule 

 
Modulbezeichnung Ergänzungsmodul „Fremdsprachen“ (4 SWS / 5 ECTS) 
Lehrformen /  
Veranstaltungen 

2 sprachpraktische Übungen (4 SWS, 5 ECTS) wahlweise entweder 
• auf fortgeschrittenem Niveau entsprechend den im Europäischen Referenzrahmen 

für Fremdsprachen definierten Stufen B1 (Threshold), B2 (Vantage), C1 (Effective 
Operational Proficiency) in Englisch oder einer anderen (auf dem entsprechenden 
Niveau angebotenen) Fremdsprache, oder  

• auf Grundstufenniveau, entsprechend den im Europäischen Referenzrahmen defi-
nierten Stufen A1 (Breakthrough) / A2 (Waystage) in einer anderen Fremdsprache 
als Englisch 

Semester frei wählbar 
Sprache entsprechend der gewählten Veranstaltung 
Leistungspunkte 4 SWS / 5 ECTS 
Voraussetzungen Innerhalb der differenzierten Angebote zum Erwerb von Grundkenntnissen oder fortge-

schrittenen Kenntnissen werden die Studierenden nach ihren Vorkenntnissen eingestuft. 
• Dabei gilt für Englisch: obligatorischer Einstufungstest mit einer Mindesteinstufung 

nach Niveau B1 (Threshold) und Angaben zur Lernbiographie. 
• Für andere Sprachen gilt: bei Vorkenntnissen obligatorischer Einstufungstest und 

Angaben zur Lernbiographie. 
Prüfungsleistung • Auf Grundstufenniveau (entsprechend den Niveaus A1 und A2 im Europäischen Re-

ferenzrahmen): zwei Klausuren von je 90 Minuten.  
• Auf fortgeschrittenem Niveau (entsprechend den Stufen B1, B2, C1 im Europäi-

schen Referenzrahmen): eine Klausur von 90 Minuten und eine mündliche Prüfung 
von höchstens 20 Minuten. 

Noten Die Modulnote setzt sich zusammen aus: 
50% Note Klausur 1 
50% Note Klausur 2 

bzw. 
50% Note Klausur  
50% Note mündliche Prüfung 

 
 

Modulbezeichnung Ergänzungsmodul „Präsentation, Rhetorik, Kommunikation“ (4 
SWS / 5 ECTS) 

Lehrformen /  
Veranstaltungen 

Vorlesung  
Tutorium  

Semester frei wählbar 
Sprache deutsch 
Leistungspunkte Vorlesung (2 SWS/ 3 ECTS) 

Tutorium (2 SWS/ 2 ECTS) 
Voraussetzungen keine 
Prüfungsleistung Zweistündige Klausur zur Vorlesung. 
Noten Die Modulnote ist die Note der Klausur aus der Vorlesung. 

 
 

 Interdisziplinäre Studieneinheit  
Lehrformen /  
Veranstaltungen 

Wahlweise eine Lehrveranstaltung aus einem der folgenden Bereiche 
• Technik/Naturwissenschaft/Umwelt/Gesellschaft 
• Personal und Organisation; Erziehen und Bilden 
• Kulturwissenschaften (interkulturelle Kommunikation, Landeskunde, Medien, 

Kulturbetrieb, Kunstgeschichte) 
Semester frei wählbar 
Sprache entsprechend der gewählten Veranstaltung 
Leistungspunkte entsprechend der gewählten Veranstaltung 
Voraussetzungen entsprechend der gewählten Veranstaltung 
Prüfungsleistung entsprechend der gewählten Veranstaltung 
Noten entsprechend der gewählten Veranstaltung 
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 Praktikum 
Lehrformen /  
Veranstaltungen 

Sechswöchiges Praktikum im Bereich Arbeitsgestaltung, Hardware- und Softwareergo-
nomie, Arbeitssicherheit, Personalwesen (Personalauswahl, Personalentwicklung), Per-
sonal- und Unternehmensberatung, Training und Coaching, Werbung und Marketing, 
Bildung und Erwachsenenbildung, Berufliche Rehabilitation und Sozialarbeit u.a. 

Semester frei wählbar 
Sprache entsprechend dem gewählten Praktikum 
Leistungspunkte 8 ECTS 
Voraussetzungen keine 
Prüfungsleistung Mini-Präsentationen im Rahmen eines vor jedem Semester stattfindenden Treffens aller 

Bachelorstudierenden (Bachelor-Forum) 
Noten keine 
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Anlage 3: Übersicht zur Bewertung der Prüfungsleistungen 
 
Die Fachnote ergibt sich aus dem entsprechend den ECTS-Punkten gewichteten Mittel der Leis-
tungen in den Fachmodulen.  
 
Basismodul I: Grundlagen wissenschaftlich-psychologischen Arbeitens Note X 5 

Basismodul II: Allgemeine und Biologische Psychologie (I) Note X 12 

Basismodul III: Allgemeine Psychologie (II) Note X 7 

Basismodul IV: Sozialpsychologie Note X 7 

Basismodul V: Entwicklungspsychologie Note X 7 

Basismodul VI: Differentielle und Persönlichkeitspsychologie Note X 8 

Anwendungsmodul I: Arbeits- und Organisationspsychologie Note X 16 

Anwendungsmodul II: Empirische Forschung in Anwendungsfeldern Note X 11 

Methodenmodul I: Statistik Note X 12 

Methodenmodul II: Grundlagen der Diagnostik Note X 7 

Methodenmodul III: Versuchsplanung und Forschungsmethoden Note X 8 

Themenmodul I Note X 16 

Themenmodul II Note X 16 

Themenmodul III Note X 16 

Ergänzungsbereich: Fremdsprachen Note X 5 

Ergänzungsbereich: Präsentation, Rhetorik und Kommunikation Note X 5 

Bachelorarbeit Note X 12 

Summe gewichteter Noten / 170∗= Gesamtnote

 
 
 
 
 
 
 

                                            
∗ Nicht berücksichtigt in der Note sind folgende nicht-benoteten Leistungen: Interdisziplinäre Studieneinheit 
(1 ECTS), Praktikum (8 ECTS) und Versuchspersonenstunden (1 ECTS). 

  


